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Bozen, 21. Dezember 2017  An die Schulführungskräfte aller Schulen staatlicher 
Art 

An die Führungskräfte der Kindergartensprengel 

An die Schulführungskräfte der Berufs- und 
Fachschulen 

An die Direktorinnen und Direktoren der 
Musikschulen 

An die Direktorinnen und Direktoren der 

gleichgestellten und anerkannten Grund-, Mittel- 

und Oberschulen 

  
  
  
Bearbeitet von: 

Stephan Tschigg 
Tel. 0471 41 75 20 
Stephan.Tschigg@schule.suedtirol.it 

 
 
 
 
Zur Kenntnis: 
 

 

Mitteilung 
 
Verordnung zur Deutschen Bildungsdirektion 
 
Sehr geehrte Frau Direktorin, sehr geehrter Herr Direktor, 
 
ich teile Ihnen mit, dass am 19. Dezember 2017 das Dekret des Landeshauptmanns vom 15. Dezember 
2017, Nr. 45, zur „Verordnung über die Gliederung, Benennung und Aufgaben der Deutschen 
Bildungsdirektion“ im Amtsblatt der Region veröffentlicht wurde und am Tag nach Veröffentlichung in Kraft 
getreten ist. 
Die Genehmigung dieser Durchführungsverordnung stellt einen wichtigen Meilenstein bei der Reorganisation 
des Deutschen Bildungsressorts dar, an dessen Stelle mit 1. Jänner 2018 die Deutsche Bildungsdirektion 
tritt. 
 
Kernaufgaben der Bildungsdirektion sind die zentrale Gestaltung und Verwaltung von Bildung. Die neue 
Organisationsform schafft die Grundlage dafür, dass die verschiedenen Bildungsstufen und Schularten 
enger zusammenarbeiten können, damit noch mehr zusammenwachsen und sich als Ganzes sehen. In der 
einheitlich und übersichtlich strukturierten Bildungsdirektion sollen die Informationen besser fließen und 
Energien gebündelt werden. Sie bildet das Dach der verschiedenen Akteure im Bildungswesen, deren Arbeit 
sich der Bildung und Ausbildung der Kinder und Jugendlichen in unserem Land verpflichtet sieht. 
 
Gemäß genanntem Dekret des Landeshauptmannes Nr. 45/2017 gehören der Bildungsdirektion vier 
Landesdirektionen (für Kindergarten, Grund-, Mittel- und Oberschule, Berufsbildung, Musikschule) und zwei 
Abteilungen (Pädagogische Abteilung und Abteilung Bildungsverwaltung) an. Die Evaluationsstelle ist der 
Bildungsdirektion zugeordnet und verfolgt weiterhin das Ziel der Qualitätssicherung im deutschen 
Bildungswesen. Das Dekret legt außerdem die Binnenstruktur der Landesdirektionen und Abteilungen fest, 
wie zum Beispiel das Schulinspektorat, die Referate, Ämter und die Koordinationsstelle.  
 
Im Rahmen der Themenkonferenz am 21. Februar 2018 werden wir die Bildungsdirektion im Detail 
vorstellen. Ich ersuche Sie bereits jetzt, sich diesen Tag dafür zu reservieren. 
 
Als Anlage übermittle ich Ihnen zunächst das Dekret des Landeshauptmannes Nr. 45/2017. In Kürze werden 
Sie weitere Informationen erhalten. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

Peter Höllrigl 
Schulamtsleiter und Ressortdirektor 

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet) 
Anlage 
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